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ansPrechPartner

 Weser-Diemel-beton Warburg Gmbh & co. KG
Zur Mühle 12-13
34414 Warburg

telefon 05642 / 9808-0

Hr Paderborn Hra 3113,  
persönlich haftende Gesellschafterin:  
Weser-Diemel-beton Warburg Verwaltungs GmbH

Hr Paderborn Hrb 4859,  
Geschäftsführer: andré lämmel

Finanzamt Warburg: Steuer-nr. 345/5811/3002 
umsatzsteuer iD-nr.: DE 126 713 885

Werke: 
Ossendorf, bad arolsen, Elgershausen, breuna

Vereinigte Volksbank eG,  
iban: DE56 4726 4367 0119 2260 01, biC: GEnODEM1StM

 Weser-Diemel-beton höxter Gmbh & co. KG
Godelheimer Str. 55
37671 Höxter

telefon 05271 / 6909-0

Hr Paderborn Hra 6952,  
persönlich haftende Gesellschafterin:  
Weser-Diemel-beton Höxter Verwaltungs GmbH

Hr Paderborn Hrb 12216,  
Geschäftsführer: andré lämmel

Finanzamt Höxter: Steuer-nr. 326/5826/0762 
umsatzsteuer iD-nr.: DE 303 839 497

Werke: 
Höxter, bodenwerder, uslar, bad Driburg

VerbundVolksbank OWl eG, 
iban: DE56 4726 0121 2000 6506 00, biC: DGPbDE3MXXX

Sparkasse Höxter,  
iban: DE63 4725 1550 0003 0011 12, biC: WElaDED1HXb

Unternehmens anschrift:

internet: 

info@weser-diemel-beton.de 
www.weser-diemel-beton.de

holger Dierkes
telefon 05642 / 9808-12 
Mobil 0172 / 6416453 
H.Dierkes@weser-diemel-beton.de
bereich: Oelshausen, breuna, bad arolsen und Ossendorf

Peter altmiks
telefon 05271 / 6909-21
Mobil 0160 / 97334963 
P.altmiks@weser-diemel-beton.de
bereich: bad Driburg und Höxter

christian möller 

telefon 05642 / 9808-18

Mobil 0151 / 16164291 
C.Moeller@weser-diemel-beton.de
bereich Kassel

maximilian Pöllmann 
telefon 05271 / 6909-24
Mobil 0170 / 9879120 
M.Poellmann@weser-diemel-beton.de
bereich uslar, bodenwerder

Vertrieb:

andré lämmel
telefon 05271 / 6909-13 
a.laemmel@weser-diemel-beton.de

GeschäftsführUnG: 

martina Dierkes 

telefon 05642 / 9808-16 
M.Dierkes@weser-diemel-beton.de

bUchhaltUnG / rechnUnGsWesen:

Werk Ossendorf  
Zur Mühle 12-13 
34414 Warburg-Ossendorf 
telefon 05642 / 9808-0 

Werk bad arolsen  
Wetterburger Straße 
34454 bad arolsen 
telefon 05691 / 2450

Werk elgershausen  
Hilschen 11
34270 Schauenburg 
telefon 05601 / 9689470

Werk breuna 
im Strang 7 
34479 breuna 
telefon 05693 / 9871-0

Werk höxter  
Godelheimer Str. 55 
37671 Höxter 
telefon 05271 / 6909-20

Werk bad Driburg  
Satzer Moor 1 
33014 bad Driburg 
telefon 05271 / 6909-20

Werk bodenwerder  
an der b83 
37619 bodenwerder 
telefon 05271 / 6909-20

Werk Uslar  
am Kalksandsteinwerk 
37170 uslar 
telefon 05271 / 6909-20

DisPOsitiOn:
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betOnsOrtenliste
PrEiSliStE 2024 (GültiG ab 1. Januar 2024)  
Die ausgewiesenen Preise sind nettopreise zuzüglich der am tage der lieferung gültigen MwSt.  
beim Einbau des betons sind die gültigen richtlinien für die nachbehandlung einzuhalten.  
nachstehende Preise verstehen sich incl. Fracht (frei baustelle) bei einer anlieferungsmenge von mindestens 7,5 m³.  
Zulage für anlieferungen unter 7,5 m³ siehe Zusatz und Sonderleistungen. Es gelten die allgemeinen Geschäfts- 
bedingungen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vermietung von betonfördergeräten auf Seite 14-15)

betone für hoch- und tiefbau
betone für unbewehrte innenbauteile

 (z.b. Gründungsbauteile und Pflasterarbeiten)

Festigkeit Expositionsklassen Konsistenz Größtkorn überw. Klasse pumpfähig Sorten-nr. Preis  € / m³

C8/10 X0 F1 32 üK i nein 1115 152,50 €

C8/10 X0 F1 16 üK i nein 1135 156,00 €

C8/10 X0 F3 32 üK i nein 1315 155,50 €

C8/10 X0 F3 16 üK i nein 1335 159,00 €

C8/10 X0 F3 8 üK i nein 1345 162,50 €

C12/15 X0 F1 32 üK i nein 2115 154,00 €

C12/15 X0 F1 16 üK i nein 2135 157,50 €

C12/15 X0 F1 8 üK i nein 2145 161,00 €

C12/15 X0 F3 32 üK i ja 2315 157,00 €

C12/15 X0 F3 16 üK i ja 2335 160,50 €

C12/15 X0 F3 8 üK i ja 2345 164,00 €

C16/20 X0 F1 32 üK i nein 3115 155,50 €

C16/20 X0 F1 16 üK i nein 3135 159,00 €

C16/20 X0 F1 8 üK i nein 3145 162,50 €

C20/25 X0 F1 32 üK i nein 4115 157,00 €

C20/25 X0 F1 16 üK i nein 4135 160,50 €

C20/25 X0 F1 8 üK i nein 4145 164,00 €

C25/30 X0 F1 32 üK i nein 5115 162,00 €

C25/30 X0 F1 16 üK i nein 5135 165,50 €

C25/30 X0 F1 8 üK i nein 5145 169,00 €

betone für bewehrte innenbauteile und Gründungsbauteile

C16/20 XC1 XC2 F3 32 üK i ja 3315 158,50 €

C16/20 XC1 XC2 F3 16 üK i ja 3335 162,00 €

C16/20 XC1 XC2 F3 8 üK i ja 3345 165,50 €

C20/25 XC3 F3 32 üK i ja 4315 160,00 €

C20/25 XC3 F3 16 üK i ja 4335 163,50 €

C20/25 XC3 F3 8 üK i ja 4345 167,00 €
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betOnsOrtenliste

betone für hoch-, industrie und landwirtschaftsbau
betone für bewehrte außenbauteile

betone nach WU -Dafstb -richtlinie  WZ-Wert ≤ 0,55

Festigkeit Expositionsklassen Konsistenz Größtkorn überw. Klasse pumpfähig Sorten-nr. Preis  € / m³

C25/30 XC4 XF1 Xa1 F3 32 üK i / üK ii ja 5315 165,00 €

C25/30 XC4 XF1 Xa1 F3 16 üK i / üK ii ja 5335 168,50 €

C25/30 XC4 XF1 Xa1 F3 8 üK i / üK ii ja 5345 172,00 €

betone für stark beanspruchte bauteile

C30/37 XC4 XD1 XF1 Xa1 F3 32 üK ii ja 6315 170,00 €

C30/37 XC4 XD1 XF1 Xa1 F3 16 üK ii ja 6335 173,50 €

C30/37 XC4 XD1 XF1 Xa1 F3 8 üK ii ja 6345 177,00 €

C35/45 XC4 Xa2 XD2 XF2 XF3 F3 32 üK ii ja 7315 175,00 €

C35/45 XC4 Xa2 XD2 XF2 XF3 F3 16 üK ii ja 7335 178,50 €

C35/45 XC4 Xa2 XD2 XF2 XF3 F3 8 üK ii ja 7345 182,00 €

betone für bauteile mit erhöhtem chemischen angriff

C35/45 XC4 Xa3 XD3 XF2 XF3 F3 32 üK ii ja 7315 12 180,00 €

C35/45 XC4 Xa3 XD3 XF2 XF3 F3 16 üK ii ja 7335 12 183,50 €

C35/45 XC4 Xa3 XD3 XF2 XF3 F3 8 üK ii ja 7345 12 187,00 €

betone nach fD -richtlinie erhöhte anforderung

C30/37 XC4 Xa1 XD1 XF1 XM1 F3 32 üK ii ja 6312 03 178,50 €

C30/37 XC4 Xa1 XD1 XF1 XM1 F3 16 üK ii ja 6332 03 182,00 €

betone nach fDe -richtlinie erhöhte anforderung

C30/37 XC4 Xa3 XD3 XF4 XM2 F2 16 üK ii ja 6262 04  auf anfrage 

betone für bauteile mit tausalzangriff (lP)

C25/30 XC4 XF2 XF3 XD1  lP F3 32 üK ii ja 5312 05 173,00 €

C25/30 XC4 XF2 XF3 XD1  lP F3 16 üK ii ja 5332 05 176,50 €

C30/37 XC4 Xa3 XF4 XD3  lP F3 32 üK ii ja 6312 05 178,00 €

C30/37 XC4 Xa3 XF4 XD3  lP F3 16 üK ii ja 6332 05 181,50 €

betone für bauteile mit tausalzangriff (lP) mit splitt

C25/30 XC4 XF2 XF3 XD1  lP F3 16 üK ii ja 5362 05 186,50 €

C30/37 XC4 Xa3 XF4 XD3  lP F3 16 üK ii ja 6362 05 191,50 €

betone geeignet für die maschinelle Oberflächenglättung -industrieböden

C25/30 XC4 Xa1 XF1 F4 32 üK i / üK ii ja 5412 02 173,00 €

C25/30 XC4 Xa1 XF1 F4 16 üK i / üK ii ja 5432 02 176,50 €

C30/37 XC4 Xa1 XF1 XD1  XM1 F4 32 üK ii ja 6412 02 178,00 €

C30/37 XC4 Xa1 XF1 XD1  XM1 F4 16 üK ii ja 6432 02 181,50 €

bohrpfahlbetone kein ZtV-inG

C25/30 XC4 Xa1 XF1 F5 32 üK ii ja 5515 01 180,00 €

C25/30 XC4 Xa1 XF1 F5 16 üK ii ja 5535 01 183,50 €

C30/37 XC4 Xa1 XF1 XD1 F5 32 üK ii ja 6515 01 185,00 €

C30/37 XC4 Xa1 XF1 XD1 F5 16 üK ii ja 6535 01 188,50 €

stahlfaserbeton nach leistungsklasse

C30/37 XC4 XD1 XF1 Xa1 XM1 F4 16 ja  auf anfrage 

betone mit besonderen eigenschaften

leichtverdichtender beton (lVb)

C25/30 XC4 Xa1 XF1 F6 16 üK ii ja 5632 20  auf anfrage 
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betOnsOrtenliste

betone für bauteile nach ZtV-inG 
betone für ingenieurbauwerke

Festigkeit Expositionsklassen Konstistenz Größtkorn überw. Klasse pumpfähig Sorten-nr. Preis  € / m³

C30/37 XC4 XD2 Xa2 XF2 XF3 F3 32 üK ii ja 6312 06 173,00 €

C30/37 XC4 XD2 Xa2 XF2 XF3 F3 16 üK ii ja 6332 06 176,50 €

C35/45 XC4 XD2 Xa2 XF2 XF3 F3 32 üK ii ja 7312 06 178,00 €

C35/45 XC4 XD2 Xa2 XF2 XF3 F3 16 üK ii ja 7332 06 181,50 €

splitt- betone für bauteile mit frost- und tausalzangriff (mit lP) z.b. für brückenkappen

C25/30 XC4 XF4 XD3  lP F2 16 üK ii ja 5262 07 186,00 €

C30/37 XC4 XF4 XD3  lP F2 16 üK ii ja 6262 07 191,00 €

bohrpfahlbetone

C30/37 XC4 Xa2 XD2 F5 32 üK ii ja 6515 22 188,00 €

C30/37 XC4 Xa2 XD2 F5 16 üK ii ja 6535 22 191,50 €

sonderbaustoffe / betone
mauermörtel für Wohnungs- und industriebau 

nM 5 / MG ii a; 36- Std.- Mörtel 2 ohne nein 9385 30  225,00 € 

nM 10 / MG iii; tagesmörtel 2 ohne nein 9385 31  240,00 € 

WDb Speis 2 ohne nein 9385 33  225,00 € 

bitte beachten Sie die Zulagen Minderfracht siehe Sonderleistungen (nicht in allen Werken verfügbar)

feinbetone für den Wohnungsbau, hydraulisch gebunden nicht fließfähig      

Feinkornbeton F1/F2 8 ohne nein 9142 18 172,00 €

Feinkornbeton F1/F2 2 ohne nein 9182 18 182,00 €

flüssigboden (spezifikation nach rücksprache)  

Flüssigboden KP KP (F2) 2 ohne nein 9289 17 150,00 €

Flüssigboden KF KF (F6) 2 ohne nein 9689 17 160,00 €

Drainbetone

Drainbeton X0 F1 16 ohne nein 9132 15 175,00 €

Kanalfüllmasse zur Verfüllung von hohlräumen

KaFüMa F6 2 ohne nein 9682 16 160,00 €

Fugenschlämme F6 2 ohne nein 9682 19 195,00 €

WDb-bausteine

länge breite höhe Gewicht  Preis €/stein 

WDb-bausteine 150 cm 60 cm 60 cm ca. 1.250 kg 125,00 €

WDb-Passsteine (1) 90 cm 60 cm 60 cm ca. 750 kg 110,00 €

WDb-Passsteine (2) 60 cm 60 cm 60 cm ca. 500 kg 100,00 €

Drahtschlaufen (2 Stück) für den transport 7,50 €

- Preise ab Werk
- WDb-bausteine unterliegen keiner Güteüberwachung
- WDb-bausteine sind nicht in allen Werken verfügbar.
- jeder WDb-baustein verfügt über zwei eingearbeitete Gewindeanker (rD 20 mm)
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Preisliste ZUsatZ- UnD sOnDerleistUnGen

Zusatz- und sonderleistungen 
Dienstleistungen

lKW-Maut 5,00 € / m³

Mindermengenzulage für lieferungen < 7,5 m³ je fehlendem m³ (beton/Mörtel) 22,00 € / m³

rohrentladung pauschal je lKW 25,00 €

lieferung: Montag bis Freitag 07.00 uhr - 17.00 uhr

lieferung: Samstag 07.00 uhr - 12.00 uhr auf anfrage

lieferung außerhalb der oben genannten Zeiten auf anfrage

Wartezeit (Die Entladezeit beträgt 5 Min/m³, darüber hinaus berechnen wir je angefange 15 Min.) 100,00 € / h

betonentsorgung 125,00 € / m³

Heizzulage bei temperaturen unter 0 Grad gemessen 06.00 uhr im Werk 12,50 € / m³

Saisonzulage in der Zeit vom 01.12. bis 29.02. 4,50 € / m³

Zusatzmittel

Fließmittel (Zugabe für 1 Konsistenzklasse höher) FM 7,50 € / m³

betonverzögerer bis 3 Stunden VZ 6,50 € / m³ 

betonverzögerer über 3 Stunden VZ 9,50 € / m³ 

Stahlfaser liefern im betonmischer beimischen  (als konstruktive bewehrung)           auf anfrage

Stahlfaser bauseits gestellt im betonmischer beimischen       2,50 € / m³

Kunststofffaser liefern und werkseitig beimischen auf anfrage 

Diesel und cO² floater

CO²-Zuschlag (berechnet auf 75,- € / t, bei Steigerung um 10,- € / t erhöht sich der Zuschlag um 1,50 € / m³) 7,50 € / m³

stufe
Dieselpreis brutto Dieselzulage

von bis je m³ Beton je gepumpten m³

0 1,49 €

1 1,50 € 1,73 € 2,50 € 0,50 €

2 1,74 € 1,96 € 3,70 € 0,75 €

3 1,97 € 2,20 € 4,90 € 1,00 €

4 2,21 € 2,44 € 6,10 € 1,25 €

5 2,45 € 2,68 € 7,30 € 1,50 €

6 2,69 € 2,92 € 8,50 € 1,75 €

7 2,93 € 3,15 € 9,70 € 2,00 €

unser betonsorten-Verzeichnis kann in den jeweiligen Werken eingesehen werden. 
alle lieferungen und leistungen erfolgen ausschließlich zu unseren in der anlage beigefügten  
allgemeinen Geschäftsbedingungen.
unsere transportbetonwerke sind nach En 206 - 2 / Din 1045 - 2 durch den büV nW e.V., büV Mitte e.V. und den 
büV nord e.V. fremdüberwacht.
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eXPOsitiOnsKlassen

Klassen- 
bezeichnung beschreibung der Umgebung beispiele für die Zuordnung von expositionsklassen

Kein Korrosions- oder angriffsrisiko (X0)

bauteilen ohne bewährung oder eingebettetes Metall in nicht beton angreifender umgebung wird die Expositionsklasse X0 zugeordnet.

X0
für beton ohne bewährung oder eingebettetes Metall:  
alle umgebungsbedingungen, ausgenommen Frostangriff,  
Verschleiß oder chemischer angriff

•  Fundamente ohne Bewehrung und ohne Frost
•  Innenbauteile ohne Bewehrung

bewährungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung (Xc)

Wenn beton, der bewehrung oder anderes eingebettetes Metall enthält, luft und Feuchtigkeit ausgesetzt ist,  
muss die Expositionsklasse nachfolgender tabelle zugeordnet werden.

Xc1 trocken oder ständig nass
•  Bauteile in Innenräumen mit üblicher Luftfeuchte (einschließlich Küche, Bad 

und Waschküche in Wohngebäuden)
• Beton, der ständig in Wasser getaucht ist

Xc2 nass, selten trocken •  Teile von Wasserbehältern
•  Gründungsbauteile

Xc3 mäßige Feuchte

•  Bauteile, zu denen die Außenluft häufig oder ständig Zugang hat, z. B. offene 
Hallen, innenräume mit hoher luftfeuchtigkeit z. b. in gewerblichen Küchen, 
bädern, Wäschereien, in Feuchträumen von Hallenbädern und in Viehställen

•  Dachflächen mit flächiger Abdichtung
•  Verkehrsflächen mit flächiger unterlaufsicherer Abdeckung

Xc4 wechselnd nass und trocken •  Außenbauteile mit direkter Beregnung

bewehrungskorrosion, verursacht durch chloride ausgenommen meerwasser (XD)

XD1 mäßige Feuchte
•  Bauteile im Sprühnebelbereich von Verkehrsflächen
•  Einzelgaragen
•  befahrene Verkehrsflächen mit vollflächigem Oberflächenschutz

XD2 nass, selten trocken •  Solebäder
•  Bauteile, die chloridhaltigen Industrieabwässern ausgesetzt sind

XD3 wechselnd nass und trocken

•  Teile von Brücken mit häufger Spritzwasserbeanspruchung
•  Fahrbahndecken
•  befahrene Verkehrsflächen mit rissevermeidenden Bauweisen ohne Oberflä-

chenschutz oder ohne abdichtung
•  befahrene Verkehrsflächen mit dauerhaftem lokalen Schutz von Rissen

bewehrungskorrosion, verursacht durch chloride aus meerwasser (Xs)

Xs1 salzhaltige luft, aber kein unmittelbarer Kontakt mit Meerwasser •  Außenbauteile in Küstennähe

Xs2 unter Wasser •  Bauteile in Hafenanlagen, die ständig unter Wasser liegen

Xs3 tidebereiche, Spritzwasser- und Sprühnebelbereiche •  Kaimauern in Hafenanlagen

betonkorrosion, verursacht durch frostangriff mit und ohne taumittel (Xf)

Xf1 mäßige Wassersättigung, ohne taumittel •  Außenbauteile

Xf2 mäßige Wassersättigung, mit taumittel •  Bauteile im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich von taumittelbehandelten 
Verkehrsflächen, soweit nicht XF4

Xf3 hohe Wassersättigung, ohne taumittel •  Betonbauteile im Sprühnebelbereich von Meerwasser
•  offene Wasserbehälter

Xf4 hohe Wassersättigung, mit taumittel

•  Bauteile in der Wasserwechselzone von Süßwasser
•  Verkehrsflächen, die mit Taumitteln behandelt werden
•  überwiegend horizontale Bauteile im Spritzwasserbereich von  

taumittelbehandelten Verkehrsflächen
•  Räumerlaufbahnen von Kläranlagen
•  Meerwasserbauteile in der Wasserwechselzone

betonkorrosion durch chemischen angriff (Xa)

Wenn beton chemischem angriff durch natürliche böden, Grundwasser, Meerwasser nach dieser tabelle und abwasser ausgesetzt ist,  
muss die Expositionsklasse nach folgender tabelle zugeordnet werden.

Xa1 chemisch schwach angreifende umgebung nach der folgen-
den tabelle

•  Behälter von Kläranlagen 
•  Güllebehälter

Xa2 chemisch mäßig angreifende umgebung nach der folgenden 
 tabelle und Meeresbauwerke

•  Betonbauteile, die mit Meerwasser in Berührung kommen
•  Bauteile in betonangreifenden Böden

Xa3 chemisch stark angreifende umgebung nach der folgenden 
tabelle

•  Industrieabwasseranlagen mit chemisch angreifenden Abwässern
•  Futtertische der Landwirtschaft
•  Kühltürme mit Rauchgasableitung

betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung (Xm)

Wenn beton einer erheblichen mechanischen beanspruchung ausgesetzt ist, muss die Expositionsklasse nach folgender tabelle zugeordnet werden.

Xm1 mäßige Verschleißbeanspruchung •  tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch  
luftbereifte Fahrzeuge

Xm2 starke Verschleißbeanspruchung •  tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch  
luft- oder vollgummibereifte Gabelstapler

Xm3

sehr starke Verschleißbeanspruchung •  tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung  
durch elastomer- oder stahlrollenbereifte Gabelstapler

•  Oberflächen, die häufig mit Kettenfahrzeugen befahren werden 
•  Wasserbauwerke in geschiebebelasteten Gewässern, z. B. Tosbecken

KOnsistenZKlassen
Konsistenzbereich sehr steif steif plastisch weich sehr  

weich fließfähig sehr  
fließfähig sVb

ausbreitmaßklasse - F1 F2 F3 F4 F5 F6 -

ausbreitmaß (mm) - ≤ 340 350 bis 410 420 bis 480 490 bis 550 560 bis 620 630 bis 700 > 700
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reichWeitenDiaGramm betOnPUmPen

CT 4742-2 DE

BSF 38-5 Reichweitendiagramm, Abstützung

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot. Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.
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Lieferumfang Standard Line

Abstützplatten (4 x)

Anschluß zur Wassertankbefüllung

Anschlüsse für Noteinspeisung (Mast)

Aufstieg links und rechts, verzinkt, erste Stufe klappbar

Automatische Rührwerksfunktion abhängig von 
Pumpanwendung

Bedienstelle am Trichter zur Entleerung der Wasser-
leitung

Bergeöse

Betontrichter mit Rührwerk

Betriebsanleitung zertifiziert (1 x Papier, 1 x CD-ROM), 
Ersatzteil-Listen

Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör

CAN-Bus System

Deckverrohrung in Standardqualität

Diagnose-Schnittstelle

Druckluftanschluss hinten

Endschlauch 4,0 m DN 125 5,5''

Ergonic 2.0

Ergonic Pump System (EPS) inkl. Ergonic Output 
Control (EOC)

Ergonomischer Schlauchrollenhalter am Steigrohr

Ersatzhydraulikschlauch im Schlauchpaket

Fahrzeughupe über Pilztaster am Trichter

Fett-Zentralschmierung Trichter,  A-Gelenk und  
4-Punkt-Lager

Förderleitung (1-Lagen)

Förderzylinder verchromt

Funkfernsteuerung mit Ergonic Graphic Display (EGD-RC)

Gelenkwelle wartungsfrei

Geschraubter Aufbaurahmen

Gummikragen auf Trichter

Hammer und Kellenhalter

Handlauf links und Geländer rechts

Klappbogen mit Reinigungsöffnung

Kühler im Schwenkbein integriert

Lackierung: 3-farbig Putzmeister Standard

LED Beleuchtung der Bedienstellen

LED Beleuchtung Modulschrank links und rechts

LED Beleuchtung Pumpe/Wasserkasten

LED Beleuchtung Trichter

Lieferscheinbox, Kunststoff

Mastablageschalter mit Warneinrichtung  
„Mast nicht in Auflage“, RFID

Pendelplatten

Pritsche rutschhemmend

Reinigungsdeckel mit gesichertem Schiebepin

Reinigungsschlauch 10 m inkl. Halter und Spritzdüse

Rohrbögen (45°) mit verschleißreduzierenden verlän-
gerten Bunden

RSA - automatische Rührwerkssicherheitsabschaltung 
mit RFID Überwachung und Anlaufschutz

Rührwerk über Funk- und Ort-Bedienung

Schwammkugel-Behälter

Sicherungsöse für Wartungsarbeiten am Drehkopf

Spritzschutz starr

Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar

S-Rohrumschaltung Hase/Schnecke

Verschleißbrille DURO 22

Verschmutzungsanzeige Hydraulikölfiler auf RGD-RC 
(Display Funkfernsteuerung)

Vollabstützsystem

Wasserabgang für Kleinmengen an Trichter

Wassertank 700 l mit Füllstandsanzeige
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WDb betOnPUmPen
Mit unseren eigenen autobetonpumpen fördern wir den transportbeton zum perfekten Einbau direkt an den  
richtigen Ort. unsere erfahrenen und qualifizierten Maschinenführer arbeiten schnell, sicher und präzise.  
Für jedes bauvorhaben und jede Projektgröße bieten wir eine effiziente und wirtschaftliche lösung an.
bei frühzeitiger bestellung sichern wir all ihre anforderungen mit entsprechender Pumpleistung ab.

24 m - Pumpe 31 m - Pumpe 38 m - Pumpe 43 m – Pumpe

reichhöhe 23,8 m 30,5 m 37,5 m 42,3 m

reichweite (netto) 17,6 m 24,0 m 30,3 m 34,8 m

reichtiefe 12,40 m 14,93 m 25,30 m 29,90 m

ausfalthöhe 6,9 m 5,65 m 7,4 m 8,55 m

abstützbreite vorne* 4,0 m 6,21 m 6 m 7,95 m

abstützbreite hinten* 2,3 m 5,7 m 8,1 m 8,3 m

*Standardaufstellung, die angegebenen abstützweiten werden jeweils von der Mitte des Stützfußes gemessen. 
unterlegplatten und eventuell erforderliche Kanthölzer müssen bei der Ermittlung der benötigten aufstellweite entsprechend 
berücksichtigt werden.

Werden autobetonpumpen mit größeren reichweiten benötigt, arbeiten wir seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll 
mit unserem Dienstleister zusammen. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Preisliste  betOnPUmPenDienst

mastlänge bis m 24 bis m 31 bis m 38 bis m 43 bis m 52 bis m 60

Grundpauschale incl. Pumpleistung bis 10 m³ 485,00 € 550,00 € 625,00 € 725,00 € 985,00 € 1.105,00 €

je weiterer m³:    11 - 24 m³ 15,00 € / m³ 16,50 € / m³ 18,00 € / m³ 20,00 € / m³ 23,00 € / m³ 25,00 € / m³

25 - 49 m³ 14,50 € / m³ 16,00 € / m³ 17,50 € / m³ 19,50 € / m³ 22,50 € / m³ 24,50 € / m³

50 - 100 m³ 14,00 € / m³ 15,50 € / m³ 17,00 € / m³ 19,00 € / m³ 22,00 € / m³ 24,00 € / m³

100 m³ 13,50 € / m³ 15,00 € / m³ 16,50 € / m³ 18,50 € / m³ 21,50 € / m³ 23,50 € / m³

bei verzögertem betoneinbau von weniger 
als 20 m³ / h berechnen wir 240,00 € 275,00 € 300,00 € 350,00 € 450,00 € 500,00 €

anpumphilfe (bei bedarf) 30,00 €

Schlauch- / rohrleitung je verlegtem Meter 10,00 €

bogen / reduzierung 15,00 €

Standortwechsel auf der baustelle 75,00 € 100,00 € 125,00 € 200,00 €

Keine auswaschmöglichkeit 150,00 € 200,00 € 250,00 €

Zuschlag für Stahlfaserbeton je gepumpten m³ 2,50 €

Vergebliche an- und abfahrten / absagen 
am bestellten Einsatztag 435,00 € 500,00 € 575,00 € 675,00 € 935,00 € 1.055,00 €

2. betonpumpenmaschinist  
(ab 30 m rohr-Schlauchleitung erforderlich) 
je Std.

80,00 €

Zusätzlicher rohr-Schlauch- transport pauschal 125,00 €

begleitfahrzeug ab 52 m-Mast-betonpumpe 
pauschal (falls erforderlich) 600,00 €

Für den Einsatz der betonpumpen gelten zusätzlich zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für die Vermietung von betonfördergeräten auf Seite 14 -15.

Das Merkblatt für den Einsatz von betonpumpen auf Seite 11-12 ist zu beachten.
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allGemeine GeschäftsbeDinGUnGen für den Verkauf von transportbeton und mörtel der 
Weser-Diemel-betOn Warburg und Weser-Diemel-betOn höxter Stand: 01.01.2024
1. GeltUnG
1.1 Die folgenden bedingungen sind inhalt aller zwischen uns und 
dem Käufer vereinbarten Verkäufe von transportbeton (im folgen-
den „Ware“).
1.2 Soweit einzelne regelungen ausschließlich für unternehmer im 
Sinne des § 14 bGb gelten, sind diese kursiv gedruckt.
1.3 allgemeine Geschäftsbedingungen/Einkaufsbedingungen des
Käufers finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im 
Einzelfall nicht gesondert widersprochen haben. Selbst wenn wir
auf ein Schreiben bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des
Käufers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt
darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedin-
gungen vor.
2. anGebOt
2.1 unsere angebote sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrück-
lich als verbindlich gekennzeichnet sind. Verträge kommen erst mit 
unserer schriftlichen bestätigung zustande oder wenn wir eine Ver-
sandanzeige, einen lieferschein oder eine rechnung erteilt haben.
2.2 Für die richtige auswahl der betonsorte, -eigenschaften und
-menge ist allein der Käufer verantwortlich. Für das angebot gelten 
die jeweiligen Preislisten und betonverzeichnisse.
2.3 Muster, Proben und Prospektangaben vermitteln keinen an-
spruch auf eine bestimmte beschaffenheit der Ware. Sie liefern
lediglich anhaltspunkte für die durchschnittliche Warenbeschaffen-
heit, sofern nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 
Zweck eine genaue übereinstimmung voraussetzt. Eine Zusage
über die beschaffenheit wird nur im ausnahmefall übernommen
und muss ausdrücklich als solche bezeichnet sein.
2.4 allein maßgeblich für die rechtsbeziehungen zwischen uns und 
dem Käufer ist der schriftlich geschlossene Kaufvertrag einschließ-
lich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie etwaiger
Zusatzbestimmungen des Verkäufers (bspw. Preislisten/besondere 
Vertragsbestimmungen). Die vorstehend genannten Dokumente
geben alle abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertrags-
gegenstand vollständig wieder. Vorvertraglich erteilte mündliche
Zusagen oder abreden der Vertragsparteien werden durch den
schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich 
aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.
2.5 Ergänzungen und abänderungen der getroffenen Vereinbarung 
einschließlich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit ausnahme von Geschäfts-
führern oder Prokuristen sind unsere Mitarbeiter nicht berechtigt,
von der schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche abreden 
zu treffen.
3. lieferUnG UnD abnahme
3.1 Die auslieferung erfolgt bei abholung im Werk, ansonsten an der 
vereinbarten Stelle. Wird diese auf Wunsch des Käufers nachträglich 
geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehenden Kosten.
3.2 nichteinhaltung vereinbarter leistungszeiten (lieferfristen und 
-termine) berechtigt den Käufer unter den gesetzlichen Vorausset-
zungen zum rücktritt vom Vertrag, wenn wir die nichteinhaltung zu 
vertreten haben und wenn uns der Käufer eine angemessene nach-
frist zur leistung gesetzt hat. Soweit von uns nicht zu vertretende 
umstände uns die ausführung übernommener aufträge erschwe-
ren oder verzögern, sind wir berechtigt, die lieferung/restlieferung 
um die Dauer der behinderung hinauszuschieben. Soweit uns glei-
che umstände die lieferung/restlieferung unmöglich machen, sind 
wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Wir 
werden in diesen Fällen den Kunden unverzüglich informieren und 
im Falle unseres rücktritts erbrachte Gegenleistungen unverzüglich 
erstatten.
3.3 nicht zu vertreten im Sinne von Ziffer 3.2 haben wir z. b. be-
hördliche Eingriffe, unvorhersehbare betriebsstörungen, Streik,
rechtmäßige aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche
Verhältnisse bedingte arbeitsstörungen, unvermeidbaren Mangel
an notwendigen roh- und betriebsstoffen, transportverzögerungen 
durch Verkehrsstörungen oder sonstige unabwendbare Ereignisse, 
die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden betrieben eintre-
ten, die aufrechterhaltung unseres betriebes beeinträchtigen und
die für uns unvermeidbar und unvorhersehbar sind.
3.4 nicht zu vertreten im Sinne von Ziffer 3.2 haben wir insbesondere 
auch lieferverzögerungen, die infolge einer verzögerten Versorgung 
mit roh- und ausgangsstoffen durch unsere Zulieferer auftreten,
wenn diese die aufrechterhaltung unseres betriebs beeinträchtigen 
und soweit sie für uns unvermeidbar und unvorhersehbar sind.
3.5 Der abruf hat schriftlich zu erfolgen. bei telefonischem abruf
haftet der Kunde für die Folgen unrichtiger oder unvollständiger
angaben. übermittlungsfehler gehen zu seinen lasten.
3.6 bei lieferung an eine vereinbarte Stelle muss das transport-
betonfahrzeug diese ohne Gefahr erreichen und wieder verlassen
können. Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren
lastkraftwagen (bis zu 40 tonnen) witterungsunabhängig unbe-
hindert befahrbaren anfahrweg voraus. ist diese Voraussetzung
nicht gegeben, so haftet der Käufer für alle daraus entstehenden
Schäden, es sei denn, der Käufer hat das nichtvorliegen dieser Vor-
aussetzung nicht zu vertreten; unternehmer haften ohne rücksicht 
auf ein Vertretenmüssen. Das Entleeren/abladen des transportbe-
tonfahrzeugs muss unverzüglich, zügig und ohne Gefahr für das
Fahrzeug erfolgen können.

3.7 bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidri-
ger Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet seiner Verpflichtung 
zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei denn, er hat die 
Verweigerung, Verspätung, Verzögerung oder sonstige Sachwidrig-
keit der abnahme nicht zu vertreten; unternehmer haften im Fall 
der abholung im Werk ohne rücksicht auf ein Vertretenmüssen.
3.8 Mehrere Käufer haften als Gesamtschuldner für ordnungsge-
mäße abnahme der Ware und die bezahlung des Kaufpreises. Wir 
leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für und gegen alle.
3.9 ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGb, so gelten dieje-
nigen Personen, die den lieferschein/das Empfangsdokument 
unterzeichnen, uns gegenüber als zur Entgegennahme der Ware 
bevollmächtigt.
3.10 unterschreibt eine Person den lieferschein/das Empfangsdo-
kument auf elektronischem Wege, so gilt das daraus erzeugte elek-
tronische Dokument als Ersetzen der schriftlichen Form durch eine 
elektronische Form nach § 126 abs. 3 bGb.
4. GefahrüberGanG
4.1 Die Gefahr des zufälligen untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware geht bei abholung im Werk in dem Zeit-
punkt auf den Käufer über, in welchem das Fahrzeug das Werks-
gelände verlässt.
4.2 bei lieferung der Ware geht die Gefahr auf den Käufer über, so-
bald das Fahrzeug an der anlieferstelle eingetroffen ist, spätestens 
jedoch, sobald es die öffentliche Straße verlässt, um zu der verein-
barten anlieferstelle zu fahren.
5. mänGelansPrüche/haftUnG
5.1 Die Haftung für Mängel entfällt gegenüber unternehmern, wenn 
der Käufer oder eine von ihm bevollmächtigte Person unsere Ware 
mit Zusätzen, Wasser, transportbeton anderer lieferanten oder mit 
baustellenbeton vermengt oder verändert oder vermengen oder
verändern lässt, es sei denn, der Käufer weist nach, dass die Ver-
mengung oder Veränderung den Mangel nicht herbeigeführt hat.
5.2 Offensichtliche Mängel gleich welcher art sind von unterneh-
mern unverzüglich bei abnahme der Ware zu rügen. in diesem Fall 
hat der Käufer die Ware zwecks nachprüfung durch uns unangetas-
tet zu lassen. nicht offensichtliche Mängel gleich welcher art sind 
von unternehmern unverzüglich nach deren Entdeckung, spätes-
tens jedoch vor ablauf eines Jahres ab ablieferung, zu rügen; dies 
gilt nicht für Mängel, für die § 438 abs. 1 nr. 2 b bGb gilt. Mündliche 
oder fernmündliche rügen bedürfen der schriftlichen bestätigung. 
Eine rüge ist in den in Ziff. 5.5 Satz 2 genannten Fällen entbehrlich.
5.3 Probekörper gelten nur dann als beweismittel, wenn sie in Ge-
genwart eines von uns besonders beauftragten vorschriftsmäßig
entnommen und behandelt worden sind. Wir werden unverzüglich
nach einem entsprechenden Verlangen des Käufers einen solchen 
beauftragten zur Probenahme entsenden.
5.4 Wegen eines Mangels kann der Käufer zunächst nacherfüllung 
verlangen. ist der Käufer unternehmer, leisten wir nacherfüllung nur 
in Form der lieferung einer mangelfreien Sache. Ein Fehlschlagen 
der nacherfüllung oder deren unmöglichkeit berechtigt den Käufer 
nach seiner Wahl zur Minderung oder rücktritt vom Vertrag. Für
Schadensersatzansprüche gelten die bestimmungen unter Ziff. 6.
5.5 Mängelansprüche eines unternehmers verjähren ein Jahr nach 
ablieferung der Ware; dies gilt nicht für Mängelansprüche gemäß § 
438 abs. 1 nr. 2 b bGb. auf Schadensersatz gerichtete Mängelan-
sprüche, außer denjenigen nach § 438 abs. 1 nr. 2 b bGb, verjähren 
spätestens zwei Jahre ab ablieferung, es sei denn, dass der Schaden 
auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung von uns, 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns be-
ruht, dass der Schaden in der Verletzung von leben, Körper oder
Gesundheit liegt oder dass wir den Mangel arglistig verschwiegen
haben; in diesen Fällen besteht keine Rügepflicht. Mängelansprü-
che eines Kaufmanns i. S. des HGb verjähren spätestens einen Mo-
nat nach Zurückweisung der Mängelrüge durch uns.
5.6 Die Vorschrift des § 445a abs. 1 bGb wird im rahmen rein un-
ternehmerischer lieferketten – also solchen lieferketten, an deren 
Ende kein Verbraucher steht – abbedungen. Die Vorschrift des §
445a abs. 2 bGb wird gleichfalls im rahmen rein unternehmeri-
scher lieferketten – also solchen lieferketten, an deren Ende kein 
Verbraucher steht – abbedungen.
6. schaDensersatZansPrüche
6.1 Schadensersatzansprüche des Käufers, insbesondere wegen
Verletzung einer Vertragspflicht, aus Verschulden anlässlich von 
Vertragsverhandlungen und aus außervertraglicher Haftung, sind
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht auf vorsätzlicher oder
grob fahrlässiger Pflichtverletzung von uns, eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruht oder nicht durch 
die Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Ver-
pflichtung oder nicht durch einen von uns arglistig verschwiegenen 
Mangel verursacht ist oder nicht in der Verletzung von leben, Körper 
oder Gesundheit liegt oder nicht außerhalb der Ware liegt und der 
Schaden nicht aus einer Mangelhaftigkeit der Ware resultiert.
6.2 Bei einer Verletzung von Vertragspflichten ist unsere Haftung auf 
Schadensersatz in Fällen der einfachen Fahrlässigkeit dem umfang 
nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden, im übrigen, so-
weit der Schaden darüber hinausgeht, auf die Höhe der Deckungs-
summe unserer Produkthaftpflichtversicherung begrenzt, sofern 
nicht die von uns zu vertretende Vertragsverletzung auf Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit beruht. Die Haftung gemäß dem Produkthaf-
tungsgesetz und für garantierte beschaffenheitsmerkmale bleibt 
hiervon unberührt.
6.3 Soweit wir technische auskünfte geben oder beratend tätig wer-
den und diese auskünfte oder beratung nicht zu dem von uns ge-
schuldeten, vertraglich vereinbarten leistungsumfang gehören, ge-
schieht dies unentgeltlich und unter ausschluss jeglicher Haftung.
7. sicherUnGsrechte
7.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung unserer 
Kaufpreisforderungen samt aller diesbezüglichen nebenforderun-
gen (z. b. Wechselkosten, Zinsen) unser Eigentum. ist der Käufer
unternehmer, bleibt die angelieferte Ware bis zur vollständigen Er-
füllung sämtlicher Forderungen, die wir gegen den Käufer haben,
unser Eigentum. Der Käufer darf unsere Ware weder verpfänden
noch sicherungsübereignen. Doch darf er sie im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr weiterverkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er 
hätte den anspruch gegen einen Vertragspartner bereits im Voraus 
einem Dritten wirksam abgetreten oder mit dem Vertragspartner
ein abtretungsverbot vereinbart.
7.2 Eine etwaige Verarbeitung unserer Ware durch den Käufer zu
einer neuen beweglichen Sache erfolgt in unserem auftrag mit Wir-
kung für uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. 
Wir räumen dem Käufer schon jetzt an der neuen Sache Miteigen-
tum im Verhältnis des Wertes der neuen Sache zum Wert unserer 
Ware (Ziff. 7.9) ein. Für den Fall, dass der Käufer durch Verbindung, 
Vermengung oder Vermischung unserer Ware mit anderen beweg-
lichen Sachen zu einer einheitlichen neuen Sache an dieser allein- 
oder Miteigentum erwirbt, überträgt er uns zur Sicherung der Er-
füllung der in Ziff. 7.1 Satz 2 aufgezählten Forderungen schon jetzt 
dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des Wertes unserer Ware (Ziff. 
7.9) zum Wert der anderen Sachen. unser Miteigentum besteht bis 
zur vollständigen Erfüllung unserer Forderungen gem. Ziff. 7.1 Satz 
2 fort.
7.3 Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forde-
rungen nach Ziff. 7.1 Satz 2 schon jetzt alle auch künftig entstehen-
den Forderungen aus einem Weiterverkauf unserer Ware mit allen 
nebenrechten in Höhe des Wertes unserer Ware (Ziff. 7.9) mit rang 
vor dem restlichen teil seiner Forderungen ab.
7.4 Für den Fall, dass der Käufer unsere Ware zusammen mit ande-
ren uns nicht gehörenden Waren oder aus unserer Ware hergestellte 
neue Sachen verkauft oder unsere Ware mit einem fremden Grund-
stück oder einer fremden beweglichen Sache verbindet, vermengt
oder vermischt und er dafür eine Forderung erwirbt, die auch seine 
übrigen leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt zur Sicherung der 
Erfüllung unserer Forderungen gem. Ziff. 7.1 Satz 2 diese Forderung 
mit allen nebenrechten in Höhe des Wertes unserer Ware (Ziff. 7.9) 
mit rang vor dem restlichen teil seiner Forderung ab. Gleiches gilt 
in gleichem umfang für seine etwaigen rechte auf Einräumung von 
Sicherheiten gem. §§ 650 e, 650 f bGb aufgrund der Verarbeitung 
unserer Ware wegen und in Höhe unserer gesamten offen stehen-
den Forderungen. Ebenfalls schon jetzt abgetreten werden sonstige 
Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst 
hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie beispielsweise Ver-
sicherungsansprüche oder ansprüche aus unerlaubter Handlung
bei Verlust oder Zerstörung. Wir nehmen die abtretungserklärun-
gen des Käufers hiermit an. auf unser Verlangen hat uns der Käufer 
diese Forderungen im Einzelnen nachzuweisen und nacherwerbern 
die erfolgte abtretung bekannt zu geben mit der aufforderung, bis 
zur Höhe der ansprüche nach Ziff. 7.1 Satz 2 an uns zu zahlen. Wir 
sind berechtigt, auch selbst die nacherwerber von der abtretung zu 
benachrichtigen und die Forderung einzuziehen. Wir werden indes 
von den befugnissen gemäß den Sätzen 4 und 5 dieses absatzes
keinen Gebrauch machen und die Forderung nicht einziehen, so-
lange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß 
nachkommt.
7.5 Für den Fall, dass der Käufer an uns abgetretene Forderungstei-
le einzieht, tritt er uns bereits jetzt seine jeweilige restforderung in 
Höhe dieser Forderungsteile vorrangig vor einem etwa verbleiben-
den weiteren restbetrag ab. unser anspruch auf Herausgabe der
eingezogenen beträge bleibt unberührt.
7.6 Der Käufer darf seine Forderungen gegen nacherwerber in
Höhe des Wertes unserer Ware (Ziff. 7.9) weder an Dritte abtreten 
noch verpfänden, noch sicherungsübereignen, noch mit nacher-
werbern ein abtretungsverbot vereinbaren.
7.7 Der Käufer hat alle Sachen, welche in unserem Eigentum oder 
Miteigentum stehen, mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich zu 
verwahren. Der Käufer hat uns von einer Pfändung oder jeder ande-
ren beeinträchtigung unserer rechte durch Dritte unverzüglich zu 
benachrichtigen. Er hat uns alle für eine intervention notwendigen 
unterlagen zu übergeben und uns zur last fallende notwendige in-
terventionskosten, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden
können, zu tragen.
7.8 bei laufender rechnung gelten unsere Sicherungen als Siche-
rung der Erfüllung unserer Saldoforderung.
7.9 Der „Wert unserer Ware“ im Sinne dieser Ziff. 7 entspricht dem 
Gesamtbetrag der in unserer rechnung ausgewiesenen Kaufpreise 
zzgl. 10 %.
7.10 Wir werden die uns zustehenden Sicherungen freigeben, als
deren Wert die Forderung um 10 % übersteigt.
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8. Preis- UnD ZahlUnGsbeDinGUnGen
8.1 Verändern sich zwischen abgabe unseres angebots und liefe-
rung unsere Kosten, insbesondere für roh- und ausgangsstoffe, 
Fracht oder löhne, so sind wir ohne rücksicht auf angebot und auf-
tragsbestätigung berechtigt, unseren Verkaufspreis entsprechend 
zu berichtigen. Dies gilt nicht für lieferungen an einen Verbraucher, 
die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsschluss außerhalb von 
Dauerschuldverhältnissen erbracht werden sollen. Führt die be-
richtigung zu einer Erhöhung des netto-Verkaufspreises, ist der 
Käufer zum rücktritt vom Vertrag berechtigt.
8.2 auch eine nach abgabe unseres angebots aber vor lieferung 
eintretende Veränderung von Mauttarifen oder von auf unsere Ware 
oder deren ausgangsstoffe zur anwendung kommende Steuersätze 
berechtigen uns ohne rücksicht auf angebot und auftragsbestä-
tigung, unseren Verkaufspreis entsprechend zu berichtigen. Dies 
gilt nicht für lieferungen an einen Verbraucher, die innerhalb von 
4 Monaten nach Vertragsschluss außerhalb von Dauerschuldver-
hältnissen erbracht werden sollen. Führt die berichtigung zu einer 
Erhöhung des netto-Verkaufspreises, ist der Käufer zum rücktritt 
vom Vertrag berechtigt.
8.3 Grundsätzlich sind unsere rechnungen sofort fällig und spätes-
tens 14 tage nach rechnungsdatum ohne jeden abzug zu bezahlen. 
ausnahmen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.

8.4 Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer 
vorheriger Vereinbarung entgegengenommen.
8.5 Eine aufrechnung gegen unsere Zahlungsforderungen ist nur 
mit unbestrittenen, rechtskräftig festgestellten oder mit entschei-
dungsreifen Gegenforderungen zulässig. Gleiches gilt für die Gel-
tendmachung von Zurückbehaltungsrechten.
8.6 ist der Käufer unternehmer und reicht seine Erfüllungsleistung 
nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen, so bestim-
men wir – auch bei deren Einstellung in laufende rechnung – auf 
welche Schuld die leistung angerechnet wird, wobei zunächst die 
fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige, welche 
uns geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die 
ältere Schuld und bei gleichem alter jede Schuld verhältnismäßig 
getilgt wird.
9. baUstOffüberWachUnG
Den beauftragten des Fremdüberwachers, der bauaufsichtsbehör-
de oder der Straßenbaubehörde ist das recht vorbehalten, während 
der betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte bau-
stelle zu betreten und Proben aus der Ware zu entnehmen.
10. DatenVerarbeitUnG
Der Kunde ist damit einverstanden, dass wir unter Einhaltung der 
gesetzlichen bestimmungen waren-, auftrags- und personenbe-
zogene Daten speichern und verarbeiten. Dies umfasst auch die 

übermittlung dieser Daten an Konzernunternehmen im Sinne der 
§§ 15 ff. aktG.
11. erfüllUnGsOrt, GerichtsstanD, aUsschlUss 
  VOn Un-KaUfrecht
11.1 ist unser Vertragspartner unternehmer, so ist Erfüllungsort 
für die lieferung unser lieferwerk, für die Zahlung der Sitz unserer 
Verwaltung.
11.2 Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über 
sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden rechtsstrei-
tigkeiten (auch für Wechsel- und Scheckklagen) mit Kaufleuten ist 
der Sitz unserer Verwaltung, nach unserer Wahl auch der Sitz un-
seres lieferwerkes oder unserer Verkaufsgesellschaft. Zwingende 
gesetzliche bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände 
bleiben von dieser regelung unberührt.
11.3 Die beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem auftrag-
geber unterliegen ausschließlich dem recht der bundesrepublik 
Deutschland. Das übereinkommen der Vereinten nationen über die 
Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.4.1980 (CiSG) 
gilt nicht.
12. nichtiGKeitsKlaUsel
Sollte eine der vorstehenden bestimmungen nichtig sein, so bleiben 
die übrigen bestimmungen hiervon unberührt.

allGemeine GeschäftsbeDinGUnGen für die Vermietung von betonfördergeräten
1. allGemeines/GeltUnGsbereich
1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (aGb) sind Gegen-
stand jeder Vermietung eines betonfördergerätes mit oder ohne 
Zubehör. Dies gilt auch dann, wenn die Vermietung des betonförder-
geräts mit bedienpersonal erfolgt. Sämtliche leistungen und/oder 
angebote unsererseits erfolgen auf Grundlage dieser aGb. Diese 
aGb sind bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Vertrags-
partnern (nachfolgend „Mieter“ genannt) schließen.
1.2 Auf eine isolierte Vermietung von Zubehör finden die Vorschrif-
ten dieser aGb entsprechend anwendung. Dies gilt jedoch nicht für 
aGb-bestimmungen, die ihrer natur nach nur auf die Vermietung 
von Betonfördergeräten Anwendung finden können. Als Zubehör im 
Sinne dieser Klausel gelten bspw. Schläuche, rundverteiler, Vertei-
lermasten, Schlagschieber, Sperrschieber und rohrweichen. Die 
vorstehende beispielhafte aufzählung ist nicht abschließend.
Hinweis: Die Verwendung dieser Klausel ist optional für den Fall, 
dass Zubehör isoliert von betonfördergeräten vermietet werden soll. 
Es ist jedoch nicht sicher, ob die Klausel dem transparenzgebot des 
§ 307 bGb genügt. Sicherer (weil klarer) wären separate aGb für die 
Vermietung von Zubehör oder eine anpassung jeder einzelnen Klau-
sel (bspw. durch den Zusatz „Diese Klausel gilt auch für die isolierte 
Vermietung von Zubehör“), soweit die jeweilige Klausel anwendung 
finden soll. Dies ist ggf. unternehmensindividuell umzusetzen.
1.3 Soweit einzelne regelungen ausschließlich für unternehmer im 
Sinne des § 14 bGb gelten, sind sie kursiv gedruckt.
1.4 Gegenüber unternehmern gelten diese aGb auch dann, wenn 
wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen.
1.5 AGB des Mieters oder Dritter verpflichten uns auch dann nicht, 
wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. nimmt der Mieter 
auf ein Schreiben bezug, das Geschäftsbedingungen des Mieters 
oder des Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein 
Einverständnis unsererseits mit der Geltung jener Geschäftsbedin-
gungen vor. Diese aGb gelten auch dann ausschließlich, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren aGb abweichender 
bedingungen des Mieters einen auftrag von diesem vorbehaltslos 
annehmen.
1.6 Sofern zwischen uns und dem Mieter rahmenverträge oder 
individualverträge abgeschlossen wurden, haben diese Vorrang vor 
diesen aGb. Sie werden, sofern in den rahmen- oder individual-
verträgen keine speziellen regelungen getroffen sind, durch diese 
vorliegenden aGb ergänzt.
2. anGebOt UnD VertraGsschlUss
2.1 unsere angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie 
nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine 
bestimmte annahmefrist enthalten.
2.2 angebote des Mieters bedürfen der bestätigung durch uns, um 
zu einem Vertragsschluss zu führen. Dies gilt auch für angebote und 
aufträge, die im laufenden Geschäftsverkehr erteilt werden.
2.3 Maßgeblich für die rechtsbeziehungen zwischen uns und dem 
Mieter ist der mündlich, schriftlich oder in textform geschlossene 
Vertrag einschließlich dieser aGb. Mündliche Zusagen unsererseits 
vor abschluss eines schriftlich oder in textform geschlossenen 
Vertrages sind rechtlich unverbindlich, es sei denn, etwas anderes 
ergibt sich ausdrücklich aus dem Vertrag.
2.4 Erteilte auftragsbestätigungen gelten unter der aufschiebenden 
bedingung, dass etwaige offene Zahlungsrückstände im Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses seitens des Mieters beglichen werden und 
dass eine durch uns vorgenommene Kreditprüfung des Mieters bin-
nen drei Werktagen nach Vertragsschluss ohne negative auskunft 
bleibt.
3. Unsere leistUnGen
3.1 unsere leistung besteht in der entgeltlichen Gebrauchsüberlas-
sung (Vermietung) von betonfördergeräten mit oder ohne Zubehör 
– ggf. unter Stellung nicht weisungsgebundenen bedienpersonals.
3.2 Die Vermietung erfolgt zu einer für den Mieter eigenverantwort-
lichen Selbstnutzung. Der Mieter entscheidet über Ort und Zeitraum 

der Miete.
3.3 bei Vermietung des betonfördergerätes mit bedienpersonal darf 
das bedienpersonal nur zur bedienung der Mietsache eingesetzt 
werden. Ein Weisungsrecht des Mieters gegenüber dem bedien-
personal – namentlich im Hinblick auf arbeitszeit, arbeitsort, der 
Gestaltung der arbeitsaufgabe und der konkreten bedienung des 
Fördergeräts – besteht nicht. Eine Eingliederung des bedienperso-
nals in die arbeitsorganisation des Mieters darf nicht erfolgen.
3.4 Der Mieter ist berechtigt, nach Maßgabe der auftragsbestäti-
gung das von uns vermietete betonfördergerät im rahmen seiner 
vertragsgemäßen Verwendung und seiner technischen Einsatzmög-
lichkeiten zu nutzen.
3.5 Einen konkreten leistungserfolg jenseits der Gebrauchsüberlas-
sung des betonfördergerätes – ggf. mit nicht weisungsgebundenem 
bedienpersonal – schulden wir nicht. § 305b bGb bleibt unberührt.
3.6 Wir schulden die entgeltliche überlassung des betonförderge-
räts für die Dauer der vereinbarten Mietzeit gemäß auftragsbestä-
tigung. Für den Fall, dass die Mietzeit jeweils um 15 Minuten über-
schritten wird, sind wir berechtigt, die dann tatsächliche Mietzeit pro 
angefangener 15 Minuten zu einem Stundensatz von € [...] zuzüglich 
gesetzlicher umsatzsteuer oder einem in der auftragsbestätigung 
gesondert festgelegten Stundensatz zu berechnen. Wird die Mietzeit 
unterschritten, hat der Mieter gleichwohl die vereinbarte Mietzeit 
zu zahlen, es sei denn, er weist uns nach, dass wir das beton- 
fördergerät während dieses Zeitraums anderweitig hätten vermieten 
können.
Hinweis: Sofern die auftragsbestätigung bereits angaben zur über-
schreitung der Mietzeit enthält, kann die entsprechende regelung 
an dieser Stelle entfallen.
3.7 auf Wunsch des Mieters führen wir vor Durchführung des be-
tonfördervorgangs mit diesem ein informations- und beratungsge-
spräch über die beschaffenheit, die Einsatzmöglichkeiten und die 
Sicherheitsbestimmungen des von uns vermieteten betonförderge-
rätes durch. Die Geltendmachung eines vor Durchführung des be-
ratungsgesprächs zu vereinbarenden aufwendungsersatzes bleibt 
vorbehalten.
4. Pflichten Des mieters
4.1 Der Mieter wird den Einsatz des von uns vermieteten beton-
fördergerätes in seinem Geschäftsbereich sorgfältig planen, ins-
besondere die von uns angebotene leistung hinsichtlich Quantität, 
Qualität und Zeiteinsatz und des Fördergutes (beton) fachkundig 
überprüfen (bedarfsanforderung) und seine technischen leistungs-
anforderungen an das anzumietende betonfördergerät angeben. in 
Zweifelsfällen oder bei unklarheiten wird der Mieter uns im Hinblick 
auf den Einsatz des ihm vermieteten betonfördergerätes informie-
ren und etwaige Zweifelsfragen mit uns abklären.
4.2 Der durch das betonfördergerät zu fördernde beton wird von 
dem Mieter eigenverantwortlich konfiguriert und bereitgestellt. 
Eine überprüfung der bedarfsanforderung des Mieters oder seines 
auftraggebers – auch hinsichtlich Qualität und Eignung des zu för-
dernden betons – durch uns erfolgt nicht. Hat der Mieter Zweifel im 
Hinblick auf die Eignung des betonfördergerätes für die Förderung 
des betons, wird er uns hiervon vor Durchführung der betonförde-
rung unterrichten, damit eine überprüfung der bedarfsanforderung 
vorgenommen werden kann.
4.3 Der Mieter hat uns einer ordnungsgemäßen Vertragsdurch-
führung entgegenstehende umstände – insbesondere eine nicht 
rechtzeitige Fertigstellung von Vorgewerken oder eine auch nur 
temporäre unzugänglichkeit der baustelle – unverzüglich nach 
Kenntniserlangung mitzuteilen.
4.4 Mit dem Eintreffen des betonfördergerätes an dem von dem 
Mieter bestimmten aufstellungsort (Vermietung mit bedienperso-
nal) bzw. mit übergabe des betonfördergeräts an den Mieter (Ver-
mietung ohne bedienpersonal) gelangt das Gerät in die Obhut des 
Mieters (Gefahrenübergang). Der zweckgerechte Einsatz des von 
uns überlassenen betonfördergerätes fällt in den ausschließlichen 

Verantwortungsbereich des Mieters.
4.5 Der Mieter hat sich unverzüglich nach Eintreffen des betonför-
dergerätes am aufstellungsort (Vermietung mit bedienpersonal) 
bzw. mit übergabe des betonfördergeräts an den Mieter (Vermie-
tung ohne bedienpersonal) davon zu überzeugen, dass dieses ohne 
sichtbare Schäden ist. Etwaige beschädigungen an dem Gerät hat 
uns der Mieter unverzüglich anzuzeigen. Etwaige Defekte oder 
Funktionsstörungen an dem vermieteten betonfördergerät hat uns 
der Mieter unverzüglich mitzuteilen.
4.6 Der Mieter wird das bedienpersonal des betonfördergerätes vor 
aufstellung des Geräts über den Zustand der baustelle und insbe-
sondere deren sicherheitsrelevanten besonderheiten informieren 
und das bedienpersonal in die konkreten örtlichen Gegebenheiten 
der baustelle einweisen.
4.7 Die betonförderung erfolgt – auch wenn sie unter Einsatz unse-
res bedienpersonals ausgeführt wird – unter aufsicht des Mieters 
und auf dessen eigene Gefahr. Für einen fehlerhaften Einsatz des 
betonfördergerätes bleibt der Mieter verantwortlich. Das gilt auch 
dann, wenn etwaig verursachte Schäden auf Fehler zurückzuführen 
sind, die von dem von uns zur Verfügung gestellten bedienpersonal 
verursacht wurden, es sei denn, unserem bedienpersonal fällt grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur last.
4.8 Das von uns gestellte bedienpersonal ist berechtigt die beton-
förderung zu verweigern, wenn hierdurch das betonfördergerät 
beschädigt (bspw. technische leistungsüberschreitung; Zweckent-
fremdung) oder wenn Vorschriften der arbeitssicherheit (einschließ-
lich der arbeitszeitregelungen) verletzt werden könnten. Das gleiche 
gilt, wenn die Gefahr besteht, dass leib, leben oder Vermögens-
werte Dritter geschädigt werden.
4.9 Der Mieter ist für die Einsatzfähigkeit des betonfördergerätes 
an dem von ihm bestimmten aufstellungsort und der dortigen ört-
lichen Gegebenheiten verantwortlich. Der Mieter gewährleistet die  
Einhaltung der allgemeinen regeln der arbeitssicherheit auf der 
baustelle auch für das bedienpersonal des betonfördergeräts. auch 
für die Einhaltung der einschlägigen umweltschutz- und Emissions-
vorschriften ist der Mieter verantwortlich.
4.10 Die Einholung der für den betrieb des betonfördergerätes am 
aufstellungsort ggf. erforderlichen öffentlich-rechtlichen Geneh-
migungen obliegt dem Mieter. Er wird uns diese spätestens bei 
Eintreffen des betonfördergeräts auf der baustelle (Vermietung 
mit bedienpersonal) bzw. mit übergabe des betonfördergeräts an 
den Mieter (Vermietung ohne bedienpersonal) vorlegen. Werden die 
notwendigen Genehmigungen nicht oder nicht rechtzeitig und voll-
ständig vorgelegt, so sind wir berechtigt, unsere leistung solange 
zu verweigern, bis diese vom Mieter beigebracht werden. Während 
dieser Zeit sind wir berechtigt, den vollen vereinbarten Mietpreis 
zu berechnen, es sei denn, der Mieter weist uns einen geringeren 
Schaden nach.
4.11 Die absicherung des Einsatzes des von uns angemieteten be-
tonfördergerätes im öffentlichen Straßenverkehr ist ab übergabe 
des Geräts (Ziffer 4.4) bis zu dessen rückgabe (Ziffer 4.22) aufgabe 
des Mieters.
4.12 Der Mieter hat vorab sicherzustellen, dass das betonförder-
gerät den aufstellungsort über feste und tragfähige Fahrwege 
erreichen und verlassen kann. Der boden der Zufahrtswege muss 
– insbesondere auch neben baugruben und böschungen und unter 
berücksichtigung gewichtsmäßiger belastbarkeitsgrenzen – das 
Gewicht des betonfördergeräts von bis zu 63 tonnen tragen können. 
Die Zu- und abfahrtswege müssen unter berücksichtigung notwen-
diger Sicherheitsabstände und der erforderlichen Durchfahrtshöhe 
freigeräumt sein. Der Mieter hat vorab zu klären, ob am aufstel-
lungsort oder auf den Zu- und abfahrtswegen des betonförderge-
rätes brücken, Stromleitungen, verborgene tunnel, Schächte und 
Kanäle oder vergleichbare anlagen vorhanden sind, welche den Ein-
satz und die Sicherheit des beförderungsgerätes – namentlich im 
Hinblick auf dessen Gesamtgewicht, die auftretenden Eckstützkräf-
te und den damit einhergehenden bodendruck – gefährden könnten. 
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Hat der Mieter Zweifel an der tragfähigkeit des aufstellorts oder der 
Zufahrts- und abfahrtswege, so hat er uns darüber unverzüglich zu 
unterrichten.
4.13 Der Mieter stellt sicher, dass bau-, Schalungs-, und Gerüstteile 
der Dauerbelastung des Fördervorganges standhalten. in Zweifels-
fällen wird der Mieter entgegenstehende bedenken vor Einsatz des 
betonfördergerätes mitteilen.
4.14 Wir behalten uns vor, die örtlichen Gegebenheiten am Ein-
satzort vor aufstellung des betonfördergeräts im rahmen einer 
Sichtkontrolle zu überprüfen (Sichtprüfung). Hierfür ist unseren 
Mitarbeitern Zugang zur baustelle zu gewähren. Wird das betonför-
dergerät ohne bedienpersonal angemietet, so erfolgt nachfolgend 
eine Einweisung des bedienpersonals des Mieters. Der Mieter hat 
sicherzustellen, dass sein Bedienpersonal ausreichend qualifiziert 
und in der lage ist, das betonfördergerät nach erfolgter Einweisung 
sachgerecht zu bedienen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 
die Kenntnis der deutschen Sprache. auf Verlangen hat der Mieter 
unverzüglich die hinreichende Qualifikation seines Bedienpersonals 
nachzuweisen.
4.15 Dem Mieter ist bekannt, dass das betonfördergerät nur gemäß 
den bestimmungen des Sicherheitshandbuchs „Förder- und Ver-
teilmaschinen für beton“ des Verbandes Deutscher Maschinen- und 
anlagenbau e. V. (VDMa) verwendet werden darf.
4.16 Der Mieter wird am aufstellungsort kostenlos einen für den 
betrieb und die reinigung des betonfördergerätes (einschließlich 
rohrleitungen) ausreichend dimensionierten Wasseranschluss  
bereithalten.
4.17 Der Mieter gewährleistet, dass im bereich des aufstellungsor-
tes und des späteren Einsatzes des betonfördergerätes verlaufende 
elektrische Freileitungen im Vorfeld abgeschaltet sind, soweit dies 
zur Gewährleistung der arbeitssicherheit oder zur Vermeidung von 
unfällen erforderlich ist.
4.18 Die Feststellung der Eignung des zu fördernden betons, insbe-
sondere seine Pumpbarkeit, obliegt dem Mieter. Eine Prüfung der 
Eignung des Betons für das Betonfördergerät durch uns findet nicht 
statt. im Zweifelsfall stehen wir für ein beratungsgespräch zu den 
Einsatzmöglichkeiten des von uns vermieteten betonfördergeräts 
zur Verfügung. bei unsicherheiten hinsichtlich der Pumpbarkeit 
des betons sind wir zu Pumpversuchen gegen ein gesondert zu ver-
einbarendes Entgelt bereit. Eine beratung hinsichtlich der Eignung 
des zu verwendenden betons für den von dem Mieter beabsichtigten 
Einsatzzweck oder eine analyse der betonzusammensetzung kön-
nen wir nicht leisten. unzutreffende angaben hinsichtlich Qualität 
und Menge des zu fördernden betons gehen zu lasten des Mieters.
4.19 Während des Fördervorganges wird der Mieter für eine kontinu-
ierliche belieferung des betonfördergerätes mit Fördergut (beton) 
sorgen. Etwaige Verzögerungen bei der anlieferung des Förderguts 
wird der Mieter dem bedienpersonal unverzüglich melden, um Kos-
ten für Verzögerungen oder einen längeren Stillstand (notwendig-
keit der Zwischenreinigung) zu vermeiden.
4.20 Während der Mietzeit des betonfördergerätes und insbesonde-
re während des Pumpvorganges ist der Mieter für die Sicherheit und 
die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften verantwortlich. Er hat 
insbesondere den notwendigen Sicherheitsabstand zum Gefahren-
bereich der Pumpe und das Vorhandensein von absperrungen im 
arbeitsbereich des betonfördergerätes zu gewährleisten.
4.21 Der Mieter hat die durch den betrieb – insbesondere durch den 
Pumpvorgang und die anschließende reinigung des betonförderge-
rätes – verursachten Verschmutzungen auf eigene Kosten durch ge-
eignetes Fachpersonal zu beseitigen. Diese Reinigungspflicht um-
fasst insbesondere die durch den betrieb des Geräts verunreinigten 
Straßen und bürgersteige, Gebäude sowie sonstige Gegenstände 
und anlagen. Der Mieter wird uns darüber hinaus ausreichende 
Mittel und Platz zum reinigen der Fördergeräte, der Fahrzeuge und 
der rohrleitungen am aufstellungsort zur Verfügung stellen sowie 
Vorrichtungen vorhalten, die zum ablegen von betonresten dienen.
4.22 Die rückgabe des betonfördergeräts erfolgt nach Einsatzbe-
endigung auf der baustelle mit rückgabe der Fahrzeugschlüssel 
an unsere Mitarbeiter (Vermietung ohne bedienpersonal) bzw. wenn 
das betonfördergerät nach beendigung des Einsatzes die baustel-
le verlässt (Vermietung mit bedienpersonal). ist eine mehrtägige 
Mietzeit vereinbart, so wird – soweit nicht der ununterbrochene 
Verbleib des betonfördergeräts auf der baustelle bis zum Ende der 
Mietzeit vereinbart wurde – das betonfördergerät am Ende eines je-
den Miettages an uns zurückgegeben. nach jedem Einsatz ist das 
betonfördergerät sowie die verwendeten rohrleitungen zu reinigen.
Der Zeitpunkt der rückgabe des betonfördergeräts ist nicht gleich-
zusetzen mit dem Ende der Mietzeit. Die Mietzeit endet zu dem ge-
mäß Ziffer 5.1 festgelegten Zeitpunkt. auffangweise gilt Ziffer 5.2.
4.23 Der Mieter wird Sach- und Personenschäden, die unser be-
dienpersonal oder Dritte während der Mietzeit und insbesondere 
durch den betrieb des betonfördergeräts erleiden, angemessen – 
mindestens jedoch in Höhe € 5,0 Millionen – versichern. Der Mieter 
wird uns gegenüber auf unser Verlangen hin einen ausreichenden 
Versicherungsschutz nachweisen.
4.24 Soweit das betonfördergerät ohne bedienpersonal gemietet 
wird, verpflichtet sich der Mieter, die Einsatzdaten des Betonförder-
geräts entsprechend der gesondert zu vereinbarenden bedingun-
gen aufzuzeichnen und uns diese aufzeichnungen zur Verfügung 
zu stellen.

5. mietZeit/terminVereinbarUnG
5.1 Die Mietzeit des von uns zur Verfügung gestellten betonförder-
gerätes bestimmt sich nach der auftragsbestätigung.
5.2 Ist in der Auftragsbestätigung eine Mietzeit nicht definiert, be-
ginnt die Mietzeit mit dem Eintreffen des betonfördergerätes am 
aufstellungsort und endet mit dessen abtransport vom aufstel-
lungsort (Ziffern 4.4 und 4.22).
5.3 termine sind nur verbindlich, wenn sie von uns bestätigt wurden 
(terminvereinbarung).
5.4 Die überschreitung vereinbarter termine von bis zu 24 Stunden 
– bedingt durch technische Defekte oder durch einen unvorherge-
sehenen ausfall des von uns gestellten bedienpersonals im Krank-
heitsfall – berechtigen den Mieter nicht zum rücktritt vom Vertrag. 
Zum rücktritt vom Vertrag ist der Mieter nach Maßgabe der gesetz-
lichen bestimmungen erst berechtigt, wenn die 24-Stunden-Frist 
abgelaufen ist und wir keine abhilfe innerhalb dieses Zeitraums 
schaffen konnten. Die 24-Stunden-Frist beginnt mit der in textform 
mitgeteilten beseitigungsaufforderung des Mieters.
5.5 ist die vertragsgemäße Gewährung des Gebrauchs des beton-
fördergerätes infolge höherer Gewalt vorübergehend nicht möglich, 
so verlängert sich die Mietzeit um die Dauer des behinderungszeit-
raums. Für die Dauer des behinderungszeitraums fällt keine Miete 
an. Dauert der infolge höherer
Gewalt eingetretene behinderungszeitraum mehr als 4 Wochen an, 
sind beide Vertragsseiten zum rücktritt vom Vertrag berechtigt.
5.6 Dem Mieter ist bekannt, dass die von uns eingesetzten beton-
fördergeräte ausschließlich entsprechend der vom Hersteller defi-
nierten Systemgrenzen hinsichtlich Mindesttemperaturen (i. d. r. ≥ 
-15°) und Windstärken (i. d. r. < 63 km/h bis 40-Meter-Klasse bzw.  
< 52 km/h ab 40-Meter-Klasse) betrieben werden dürfen. Die tat-
sächlichen Systemgrenzen können von diesen angaben abweichen 
und sind den betriebsanleitungen der jeweiligen Geräte zu entneh-
men.
5.7 Für die Dauer einer von einem Mieter unverschuldeten unter-
brechung fällt kein Mietzins an.
5.8 im Falle der unmöglichkeit der Gebrauchsgewährung sind wir 
berechtigt, von dem Mietvertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. 
in diesem Falle werden wir den Mieter unverzüglich über die un-
möglichkeit der Gebrauchsgewährung informieren und die Gegen-
leistungen des Mieters unverzüglich zurückgewähren.
6. GeWährleistUnG/haftUnG
6.1 Wir gewährleisten die Gebrauchsfähigkeit des von uns überlas-
senen betonfördergerätes gemäß den gesetzlichen bestimmungen 
(§§ 535 ff. bGb).
6.2 treten Mängel an der Mietsache (betonfördergerät) während 
der Mietzeit auf, so sind uns diese von dem Mieter unverzüglich in 
textform anzuzeigen. Wir sind berechtigt, nach unserem Ermessen 
innerhalb angemessener Frist die Mängel zu beseitigen oder ein 
für den Vertragszweck gleichwertig geeignetes austauschgerät zur 
Verfügung zu stellen.
6.3 Wegen Mängeln an dem betonfördergerät ist der Mieter zur 
Kündigung des Mietvertrages berechtigt, wenn er uns eine ange-
messene Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt hat und wir innerhalb 
dieser Frist den Mangel nicht beheben konnten.
6.4 Schadensersatzansprüche des Mieters gegen uns, gleich aus 
welchem rechtsgrund, insbesondere aus unmöglichkeit, Verzug, 
Mängeln an der Mietsache, Verletzung von Pflichten bei Vertrags-
verhandlungen oder unerlaubter Handlungen, sind uns gegenüber 
ausgeschlossen, soweit diese nicht auf grob fahrlässiges oder 
vorsätzliches Verhalten unsererseits oder unserer Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen beruhen. Dies gilt nicht für Schadensersatzan-
sprüche wegen der Verletzung vertragswesentlicher leistungen. im 
übrigen gilt Ziffer 6.6. 6.5 unsere Haftung ist auf einen betrag in 
Höhe von € […] je Schadensfall entsprechend der derzeitigen De-
ckungssumme unserer Haftpflichtversicherung beschränkt, und 
zwar im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung unsererseits sowie 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Vertragspflichtverletzungen 
durch einfache Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung für Mangelfolge-
schäden ist ausgeschlossen. im übrigen gilt Ziffer 6.6.
6.6 Die Haftungsbeschränkungen gemäß der Ziffern 6.4 und 6.5 
gelten nicht für eine Haftung unsererseits wegen vorsätzlichen 
Verhaltens, im Falle des nichtvorliegens der von uns garantierten 
beschaffenheitsmerkmale, sowie in Fällen der Verletzungen des 
lebens, des Körpers oder der Gesundheit. auch die Haftung des 
Vermieters gemäß § 536a abs. 1, 3 alt bGb wird durch die Ziffern 6.4 
und 6.5 nicht ausgeschlossen oder beschränkt.
6.7 Der Mieter stellt uns von ansprüchen Dritter frei, die diese mit 
der behauptung erheben, während der Mietzeit durch den betrieb 
des entliehenen betonfördergeräts geschädigt worden zu sein, so-
weit die Vermietung des betonfördergeräts ohne bedienpersonal 
erfolgt ist.
6.8 Der Mieter haftet uns für alle während der Mietzeit eingetrete-
nen Schaden nach den gesetzlichen Vorschriften. Der Mieter haftet 
insbesondere für Schäden, die infolge einer nichtbeachtung der 
im vierten Abschnitt dieser AGB (Pflichten des Mieters) genannten 
Pflichten auftreten. Der Mieter haftet nicht, wenn er nachweist, dass 
der Schaden bereits vor Eintreffen des betonfördergerätes am auf-
stellungsort vorhanden war oder ohne sein Verschulden verursacht 
wurde.
6.9 Der Mieter haftet für Schäden Dritter aus dem betrieb des be-

tonfördergeräts, soweit das Gerät zum Zeitpunkt des Schadensein-
tritts nicht durch bedienpersonal des Vermieters bedient wurde.
7. sicherUnGsrechte
7.1 Zur Sicherung der Erfüllung sämtlicher aktueller und zukünfti-
ger Forderungen, die wir gegenüber dem Mieter aus diesem Miet-
vertrag oder der laufenden Geschäftsbeziehung haben, tritt uns der 
Mieter schon jetzt alle bestehenden und künftigen Forderungen aus 
dem bauvertrag gegenüber seinem – des Mieters – auftraggeber si-
cherheitshalber ab, zu dessen ausführung das von uns überlassene 
betonfördergerät eingesetzt wird, und zwar mit allen nebenrechten 
in Höhe des Wertes unserer leistung nach dem Mietvertrag. Wir 
nehmen die abtretung hiermit an.
Der Mieter wird auf unser schriftliches Verlangen hin die einzelnen 
Forderungen nachweisen und seinem auftraggeber die abtretung 
mit der aufforderung bekanntgeben, seinerseits bis zur Höhe der 
uns zustehenden ansprüche an uns gegenüber dem Mieter mit 
schuldbefreiender Wirkung im Verhältnis zum Mieter an uns zu 
zahlen. Machen wir von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch, erlischt 
die abgetretene Forderung gegenüber dem auftraggeber des Mie-
ters ganz oder teilweise in Höhe der Zahlung des Mieters auf unsere 
rechnungen.
Es bleibt uns unbenommen, unsererseits den auftraggeber des 
Mieters über die abtretung zu benachrichtigen und uns zustehende 
Forderungen bei diesem einzuziehen. Dies gilt nicht, wenn die uns 
zustehenden Zahlungen vom Mieter innerhalb vereinbarter Zah-
lungsziele geleistet werden und geleistet worden sind.
7.2 Der Mieter verpflichtet sich, Forderungen gegen seinen Auftrag-
geber weder zu verpfänden, noch bezüglich dieser ein abtretungs-
verbot zu vereinbaren, noch diese an Dritte abzutreten.
Der Mieter ist verpflichtet, uns eine Pfändung der an uns abgetrete-
nen Forderungen unverzüglich anzuzeigen.
uns abgetretene Forderungen werden wir freigeben, soweit der Mie-
ter sämtliche Zahlungsverpflichtungen vollständig uns gegenüber 
erfüllt hat (Entfall des Sicherungszwecks).
8. VerGütUnG
8.1 unsere Vergütung richtet sich nach der vertraglichen Vereinba-
rung (zweiter abschnitt dieses Vertrages). Maßgeblich ist die auf-
tragsbestätigung.
8.2 liegen zwischen der auftragsbestätigung und der auftrags-
durchführung mehr als vier Monate, so sind wir berechtigt, die 
vereinbarte Miete entsprechend anzupassen, insbesondere bei in-
ternen Kostenerhöhungen (Personal; betriebsstoffe), nicht jedoch 
um mehr als 10 % des in der auftragsbestätigung ursprünglich ver-
einbarten nettomietzinses.
8.3 rechnungsbeträge sind sofort und ohne jeden abzug zahlbar, 
sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Zahlungsverzug tritt 
– soweit die rechnung keine anderslautende bestimmung enthält 
– unter den in § 286 abs. 3 bGb genannten umständen ein. Maß-
geblich ist das Datum des Zahlungseingangs bei uns. Die Zahlung 
per Scheck ist ausgeschlossen.
8.4 Die aufrechnung mit Gegenansprüchen des Mieters oder die Zu-
rückbehaltung von uns zustehender Mietzahlungen wegen solcher 
ansprüche des Mieters ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
9. KünDiGUnG
9.1 Während der Mietzeit ist die anmietung des betonfördergerätes 
ordentlich nicht kündbar.
9.2 Das recht zur außerordentlichen Kündigung des Mietvertrages 
wegen wichtigen Grundes bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn
− der Mieter eine wesentliche Vertragspflicht verletzt und diese Ver-
letzung nach entsprechender Fristsetzung durch uns nicht beseitigt, 
insbesondere mit vereinbarten Zahlungen in Verzug ist,
− über das Vermögen des Mieters antrag auf Eröffnung des insol-
venzverfahrens gestellt wird, und dieser nicht binnen vier Wochen 
nach seinem Eingang beim insolvenzgericht aufgehoben wird oder 
das insolvenzverfahren über das Vermögen des Mieters eröffnet 
wird,
− der Mieter das von uns ihm zum Gebrauch überlassene betonför-
dergerät sachwidrig verwendet und/oder seine Obhutspflichten be-
züglich dieser anlage während der Mietzeit in grober Weise verletzt,
− in der Person des Mieters umstände eintreten, die erhebliche Zwei-
fel an seiner Kreditwürdigkeit begründen (vgl. Ziffer 2.4 dieser aGb) 
und diese nach schriftlicher aufforderung durch uns innerhalb an-
gemessener Frist von dem Mieter nicht ausgeräumt werden können,
− erhebliche Sicherheitsmängel an dem von dem Mieter genann-
ten aufstellungsort des betonfördergerätes gegeben sind und diese 
nach entsprechender Fristsetzung unsererseits innerhalb dieser 
Frist nicht beseitigt werden.
10. erfüllUnGsOrt UnD GerichtsstanD
Erfüllungsort für die Gewährung der Gebrauchsüberlassung des 
vermieteten betonfördergerätes ist der aufstellungsort. Erfüllungs-
ort für die Zahlung des Mietzinses und sonstiger ansprüche ist der 
Sitz unserer Verwaltung. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Mieter 
an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
11. nichtiGKeitsKlaUsel
Sollte eine der vorstehenden bestimmungen nichtig sein, so bleiben 
die übrigen bestimmungen hiervon unberührt.
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